
216

das auf alle Söhne des verstorbenen Landesherrn vererbt werde, so hatte er
die Absicht, denselben mit seinen beiden Brüdern zu theilen. Sein Bruder
Magnus trat aber in den geistlichen Stand und verzichtete in Folge dessen
zu Gunsten seines königlichen Bruders auf seinen Antheil; Friedrich behielt
also selbst zwei Dritttheile und übergab Johann (dem Jüngern) die
Stadt und das Amt Plön , das Amt Ahrensboek und Theile von Alsen und
Arröe. Als nun 1564 ein Landtag in Flensburg gehalten wurde, forderte
der König für sich und seinen Bruder die Huldigung der Stände. Allein die
Stände widersetzten sich entschieden weiterer Theilung und wollten Johann
den Jüngern nicht als Landesherrn anerkennen. Der König mußte nach¬
geben, ließ aber seinem Bruder die abgetretenen Distrikte, nur daß derselbe
an der gemeinsamen Landesregierung keinen Theil hatte. Er und seine
Nachkommen heißen daher abgetheilte Herren, während die andern —
damals noch Johann der Aeltere, Adolf und Friedrich II. — regierende
Herren genannt werden. Dieser erste abgetheilte Herr — Johann der Jüngere
— ist der Stammvater des schleswigholstein- sonderburgischen Hauses ge¬
worden, welches auch die jüngere königliche Linie genannt wird, und von
welcher jetzt noch zwei Linien bestehen, die augustenburgische und die glücks¬
burgische. Merkwürdig ist dieser Flensburger Landtag auch noch dadurch,
daß auf demselben zuerst die hochdeutsche Sprache gebraucht wurde, indem
der Statthalter des Königs die Vorschläge seines Herrn in hochdeutscher
Sprache vorlegte und die Stände in einer aus Hochdeutsch und Plattdeutsch
gemischten Sprache ihre Erwiderung gaben. — Friedrich II. starb im Jahre
1588 den 4. April und hinterließ sein Reich seinem elfjährigen Sohn
Christian IV.

38. Die schleswigholsteinischen Fürsten zur Zeit des 30jährigen
Krieges.

Schleswigholstein bestand zur Zeit des 30jährigen Krieges aus zwei
Theilen, dem königlichen und dem herzoglichen. Diese beiden Landestheile
bestanden nicht aus abgeschlossenen, zusammenhängenden Gebieten, sondern
aus zerstreuten Stücken, die zwischen einander lagen. Trotz dieser Zerthei-
lung bildete es aber doch durch den gemeinschaftlichen Landtag nur ein Gan¬
zes. Die beiden regierenden Landesfürsten waren damals Christian IV.,
König von Dänemark, für den königlichen Antheil, und Friedrich III.,
Johann Adolfs Sohn, für den herzoglichen oder Gottorfer Antheil.

Christian IV. war, als sein Vater Friedrich II. starb, 11 Jahre alt.
Er hatte in der mecklenburgischen Prinzessin Sophie eine ausgezeichnete
Mutter und erhielt eine vortreffliche Erziehung. Bei großer Lernbegierde
und leichter Fassungsgabe lernte er gründlich Deutsch und Dänisch, fertig
Lateinisch, Italienisch und Spanisch. Unter den Wissenschaften trieb er
besonders die Mathematik und unter den Fertigkeiten das Zeichnen und die
mechanischen Künste, und zwar mit solchem Erfolg, daß er zu vielen Ge¬
bäuden, Maschinen und andern Arbeiten, welche er nachher aufführen ließ,
die Risse und sogar Kostenanschläge selbst entwerfen konnte. Dabei wurden
auch die ritterlichen Uebungen, wie Reiten und Fechten, keineswegs ver¬
nachlässigt, so daß sich auch in diesen Dingen wenige Zeitgenossen mit ihm


